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Späte Hexenprozesse

Das Ende der Hexenprozesse gilt als Beweis fÃ¼r
Europas Weg in die Moderne. Oft wird dabei aller-
dings Ã¼bersehen, dass auch nach den groÃen Debat-
ten des 17. Jahrhunderts und noch weit ins Zeitalter der
AufklÃ¤rung hinein Hexenprozesse gefÃ¼hrt und âHe-
xenâ legal hingerichtet wurden. Das Anliegen der Ta-
gung war es, Licht in das Dunkel dieser spÃ¤ten, so gar
nicht zur IdentitÃ¤t des fortschrittlichen Europas pas-
senden Hexenprozesse zu bringen und dabei den Um-
gang mit dem PhÃ¤nomen Hexerei und die Bedingun-
gen fÃ¼r das Festhalten am Hexenparadigma zu be-
leuchten. Des Weiteren sollten Ã¼ber den Kernbereich
Westeuropas hinaus Vergleiche zu spÃ¤ten Prozessen
in Russland, SÃ¼damerika und China sowie zur gegen-
wÃ¤rtigen Welt in Afrika gesucht werden.

In Verbindung mit dem Arbeitskreis Interdiszi-
plinÃ¤re Hexenforschung (AKIH) wurde die Tagung vor-
bereitet und geleitet von Dieter R. Bauer (Akademie
der DiÃ¶zese Rottenburg-Stuttgart, Referat Geschich-
te), Professor Dr. Wolfgang Behringer (UniversitÃ¤t des
Saarlandes, Historisches Institut, Lehrstuhl FrÃ¼he Neu-
zeit) und Professor Dr. SÃ¶nke Lorenz (UniversitÃ¤t
TÃ¼bingen, Institut fÃ¼r Geschichtliche Landeskunde
und Historische Hilfswissenschaften).

Zu Beginn der Studientagung gab Wolfgang Behrin-
ger (SaarbrÃ¼cken) eine EinfÃ¼hrung in die Thema-
tik der spÃ¤ten Hexenprozesse. Dabei umriss er, aus-

gehend von den spÃ¤ten Hexenprozessen in Westeuro-
pa, die Debatten der AufklÃ¤rung und beleuchtete an-
schlieÃend kurz die gegenwÃ¤rtige Hexereiproblematik
in LÃ¤ndern wie SÃ¼damerika, Afrika und Indien.

1. Sektion: AuÃereuropÃ¤ische LÃ¤nder

Gerrie ter Haar (Den Haag) und Stephen Ellis (Lei-
den) wiesen in ihrem Vortrag âThe History of Witchcraft
Accusations and Persecutions in Africaâ darauf hin, dass
das Wort Hexerei nicht zu jeder Zeit und an jedem Ort
die gleiche Bedeutung hatte und hat. Ihre Arbeit Ã¼ber
SÃ¼dafrika lieÃ sie zu folgender einstweiligenDefinition
von Zauberei gelangen: âA manifestation of evil believed
to come from a human source.â Zauberei ist in Afrika
immer nur ein Teilaspekt eines grÃ¶Ãeren Ganzen, ei-
nes Glaubens an eine von unsichtbaren spirituellen We-
sen bewohnten Welt.

Der Begriff der Hexerei ist, ebenso wie seine Aus-
wertung durch Gelehrte, durch historische Faktoren be-
dingt. Erstens: Hexerei ist deswegen ein Gegenstand der
Anthropologie geworden, weil sie in der eigenen Gesell-
schaftsgeschichte eine Rolle spielt. Zweitens: EuropÃ¤er
betrachten Hexerei in evolutionÃ¤rer Ansicht als Cha-
rakteristikum einer vormodernen Gesellschaft; und drit-
tens: Kolonisation und Christianisierung fÃ¼hrten in
Afrika zu einem Wechsel in der Beziehung zwischen den
Menschen und der spirituellen Welt. Die traditionelle
afrikanische Religion besitzt keine geschriebenen Dog-
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mata und ist nicht von anderen âaspects of powerâ ge-
trennt. UrsprÃ¼nglich war man der Ansicht, dass die
KrÃ¤fte von âspiritsâ gut oder bÃ¶se sein kÃ¶nnen, in
AbhÃ¤ngigkeit von der Person, die sie betreffen. Diese
Haltung wurde spÃ¤ter von der Vorstellung verdrÃ¤ngt,
dass âspiritsâ an sich immer bÃ¶se sind. Im Unter-
schied zur westlichen Literatur, die Hexerei als soziales
PhÃ¤nomen betrachtet, sehen afrikanische Autoren die-
se als Bedrohung der moralischen oder kosmologischen
Ordnung. Der Vergleich der Geschichte Afrikas mit der
Europas erfordert, dass den sehr unterschiedlichen poli-
tischen und institutionellen Kontexten der Hexenverfol-
gungen auf zwei verschiedenen Kontinenten Rechnung
getragen wird.

Christine Worobec (DeKalb/IL) stellte in ihrem Vor-
trag âLateWitchcraft Trials in Ninetheenth Century Rus-
siaâ ihre aktuellen Forschungsergebnisse fÃ¼r die Zeit-
spanne zwischen 1775 und den 1850er Jahren vor. Ob-
wohl das âProvincial Administrative Statuteâ von 1775
die Anwendung der Hexerei als Resultat von âstupidity,
ignorance, and fraudâ ansah sowie die Vorstellung ver-
neinte, dass Hexerei eine RealitÃ¤t sei, welche die Ge-
sundheit und das Leben von Menschen nachteilig beein-
flussen kÃ¶nnte, und das Statut somit den Prozess der
Dekriminalisierung von Zauberei und Hexerei einleite-
te, blieben dennoch der Glauben an Hexerei in allen so-
zialen Schichten und die WidersprÃ¼che im russischen
Recht bestehen. Die Rolle der Orthodoxen Kirche bei der
Bestrafung von Hexen und Zauberern und die kirchli-
che Sichtweise, die die Hexerei potentiell bejahte, hal-
fen der Aufrechterhaltung Ã¤lterer Hexereivorstellun-
gen und unterstÃ¼tzten den vorherrschenden Glauben
im Volk. Erst die Intervention der Medizin mit der Dia-
gnose von Krankheiten wie Hysterie und Melancholie
Ã¼berzeugte die Richter und sÃ¤kularen AutoritÃ¤ten
nach und nach, dass Hexerei nicht mÃ¶glich sei. Den-
noch blieb auch nach 1853 Hexerei ein Delikt in den Ge-
setzbÃ¼chern, und das juristische System des imperia-
len Russlands folgte der Austreibung von Hexenglauben
und Zauberei nicht. Vielmehr entstand ein Keil zwischen
den Bauern, die ihren Glauben an Hexerei und Zauberei
beibehielten, sowie der Orthodoxen Kirche auf der einen
Seite und einer gebildeten Schicht auf der anderen Seite,
die sich mit der Zeit vom Hexenglauben distanzierte.

In ihrem Vortrag âSpÃ¤te Zauberei- und Hexerei-
prozesse vor amerikanischen InquisitionstribuÂ¬nalenâ
ging Iris Gareis (Frankfurt a.M.) zunÃ¤chst auf die Be-
sonderheiten der Zauberei- und Hexereivorstellung in
SÃ¼damerika ein. Zur Fusion indigener, afrikanischer
und europÃ¤ischer EinflÃ¼sse kam es meist nur bei den

unteren sozialen Schichten, wÃ¤hrend sich die hÃ¶heren
sozialen Schichten von jeglicher Art des Volksglaubens
zu distanzieren suchten. Der Unterscheidung zwischen
Hexerei- und Zaubereidelikt kam in SÃ¼damerika eine
elementare Funktion in den Prozessen zu, was vor allem
an folgenden Punkten fixiert wurde: Zum einen beinhal-
tete der Hexereivorwurf den expliziten statt den impli-
ziten Teufelspakt, und zum anderen wurden Hexen und
Zauberern unterschiedliche FÃ¤higkeiten zugewiesen.
WÃ¤hrend den Hexen die Ã¼blichen FÃ¤higkeiten wie
Nachtflug, Tierverwandlung und Wetterzauber nachge-
sagt wurden, brachte man Zauberer nur mit magischen
Ritualen in Verbindung. Am wichtigsten war die Be-
deutung des Maleficium, welches mit Hexerei assozi-
iert wurde. Zum grÃ¶Ãten Teil wurden in den Inquisi-
tionstribunalen jedoch Zaubereidelikte verhandelt; He-
xereidelikte waren eher selten. Im kolonialen Amerika
gab es insgesamt nur drei Inquisitionstribunale (1570 Li-
ma, 1571 Mexiko-Stadt und 1610 Neu-Granada). Brasili-
en verfÃ¼gte Ã¼ber kein eigenes Tribunal, sondern war
dem Inquisitionsgericht in Lissabon unterstellt. In den
weit abgelegenen Gebieten wurden leichte FÃ¤lle direkt
vor Ort verhandelt; nur die schweren FÃ¤lle wurden vor
das zustÃ¤ndige Tribunal bzw. nach Lissabon gebracht.
Die drei Tribunale bestanden bis zum Ende der Koloni-
alzeit fort (Lima bis 1818, Mexiko-Stadt 1820, Cartagana
1821). Sie fÃ¼hrten allerdings in den letzten Jahren ihres
Bestehens kaum noch Prozesse durch.

Einen ersten Einblick in die âChinese Sorcery Sca-
res in the 18th Centuryâ und damit in die spÃ¤te im-
periale Periode der chinesischen Geschichte, gab Barend
ter Haar (Leiden). Er stellte eine Kategorie von Hexe-
rei vor, die nicht nur stereotype Furcht vor magischen
Handlungen, sondern auch die Brandmarkung und Ver-
folgung menschlicher TÃ¤ter umfasst. Was unter ande-
rem auch die Furcht vor âAuntie Old Tigerâ, dem Dieb-
stahl von LebenskrÃ¤ften (z.B. durch das Stehlen von
Organen und FÃ¶ten), Angriffen von fliegenden Objek-
ten und dem Diebstahl von lokalem Wasservorkommen
durch so genannte DÃ¼rre-DÃ¤monen beinhaltete. Im
Gegenzug zu dem Vorschlag, den Begriff der Hexerei als
allumfassende Bezeichnung zu verstehen, angelehnt an
historische europÃ¤ische Denkmuster, die die grundle-
gende Erscheinung fÃ¼r Europa im spÃ¤ten 18. Jahrhun-
dert enden lassen und sie andernorts als Indikator fÃ¼r
fehlende oder mangelhafte Moderne sehen, plÃ¤dierte
der Referent fÃ¼r einen erweiterten Ansatz. Dieser wei-
ter gefasste Begriff soll ermÃ¶glichen, dass die Fortdau-
er Ã¤hnlicher PhÃ¤nomene imWesten (vgl. McCarthyis-
mus) miteinbezogen und auf die Annahme einer Verbin-

2



H-Net Reviews

dung zwischen ModernitÃ¤t und dem Fehlen von Hexe-
reianklagen verzichtet werden kann.

2. Sektion: EuropÃ¤ische LÃ¤nder

Ãber âdie spÃ¤ten Hexenprozesse in den
bÃ¶hmischen LÃ¤ndern und auf dem Gebiet der heuti-
gen Slowakeiâ informierte Petr Kreuz (Prag), der den letz-
ten nachweisbarenHexenprozess fÃ¼r die bÃ¶hmischen
LÃ¤ndern auf 1755/56 datiert. Bis ins 15. Jahrhundert
hinein lÃ¤sst sich fÃ¼r BÃ¶hmen und MÃ¤hren nur ein
einziger Hexenprozess nachweisen. Zur ersten belegten
Hinrichtung einer angeblichenHexe kam es in BÃ¶hmen
1498. Die HÃ¶hepunkte der Verfolgungen lassen sich in
zwei Wellen darstellen â die erste vom letzten Drittel des
16. Jahrhunderts bis in die ersten zwei Jahrzehnte des
17. Jahrhunderts und die zweite Welle im letzten Viertel
des 17. Jahrhunderts. Bis auf drei bekannte Ausnahmen
in BÃ¶hmen und eine Ausnahme in MÃ¤hren hatten
alle durchgefÃ¼hrten Prozesse individuellen Charakter.
Das gerichtlich geahndete Delikt der Zauberei trug in
den bÃ¶hmischen LÃ¤ndern bis zur zweiten HÃ¤lfte des
17. Jahrhunderts in der Regel den Charakter verschiede-
ner aberglÃ¤ubischer Praktiken oder bezog sich auf den
Einsatz schÃ¤digender ZaubertrÃ¤nke; nur in vereinzel-
ten FÃ¤llen wurde Kontakt mit dem Teufel vorgeworfen.
Bis auf EinzelfÃ¤lle gewann das Delikt der Zauberei in
BÃ¶hmen ebenfalls nie die Gestalt der Apostasie, der
Teilnahme am Hexensabbat oder der ZugehÃ¶rigkeit zu
einer Hexensekte; dasselbe gilt fÃ¼r MÃ¤hren bis zum
Ausbruch der nordmÃ¤hrischen Hexenverfolgungen im
Jahre 1678. Auch fÃ¼r die Slowakei sind hauptsÃ¤chlich
Individualprozesse nachweisbar. Die Verfolgungswelle
hatte hier ihren HÃ¶hepunkt Ende des 17. und erstreck-
te sich bis in die zweite HÃ¤lfte des 18. Jahrhunderts. Das
geahndete Delikt der Zauberei hatte in dieser Periode in
der Slowakei in seinen realen ÃuÃerungen in der Regel
die Form von verschiedenen Praktiken der Volksmagie
oder der Volksmedizin. Der Teufelspakt tauchte zwar in
vielen FÃ¤llen der Hexenverfolgung auf, trat aber selten
in den Vordergrund.

Um âHexenprozesse in Polen im Zeitalter der Auf-
klÃ¤rungâ, genauer: um Prozesse zwischen 1728 und
1795, ging es im Vortrag von Jacek Wijaczka (Torun). Er
stellte dar, dass Hexenverfolgungen in Polen in der ers-
ten HÃ¤lfte des 18. Jahrhunderts keine Seltenheit waren.
Die Bandbreite der VorwÃ¼rfe reichte von Milch- und
Bierverderbung, Ã¼ber Liebeszauber, das Anhexen von
Krankheiten bei Mensch und Vieh, angebliche Krank-
heitsheilung durch Magie sowie Wetterzauber bis hin zu
Besenritt und Teufelspakt. Des Weiteren war der Glau-

be an WerwÃ¶lfe, Vampire und Hexen sowohl in der
Unterschicht als auch im Adel weit verbreitet. Als Be-
grÃ¼ndung, warum in Deutschland zur gleichen Zeit
keine Hexenprozesse mehr stattfanden, wurde damals
seltsamerweise das niedrigere Bildungsniveau Polens ge-
nannt, weswegen die Hexen alle von Deutschland dort-
hin umgezogen seien. Vor allem ab den 1760er Jahren
gab es in Polen immer wieder BemÃ¼hungen, die He-
xereiverfolgung zu beenden. Zeitschriften, BroschÃ¼ren,
BÃ¼cher erschienen und verbreiteten neben den Ide-
en der AufklÃ¤rung auch immer wieder die Forderun-
gen nach der Abschaffung der Wasserprobe, der Folter,
der Bestrafung vermeintlicher Hexen und nach einem
Ã¶ffentlichen Strafverfahren. Obgleich 1766 das Verbot
der Folter verhÃ¤ngt wurde, war der Hexenglauben weit
verbreitet und konnte sich bis ins 20. Jahrhundert hal-
ten. Der oft in der Ã¤lteren Literatur genannte letzte He-
xenprozess in Polen von 1775 in DoruchÃ³w fand jedoch
nicht statt. DafÃ¼r ist ein Prozess in Kleinpolen aus dem
Jahre 1785 bezeugt. GrÃ¼nde fÃ¼r die lang anhaltende
ProzesstÃ¤tigkeit sind vor allem im Fehlen einer juristi-
schen Ausbildung der Stadtrichter und einer vorgesetz-
ten GerichtsbehÃ¶rde zu suchen.

Rainer Decker (Paderborn) stellte in seinem Vor-
trag die âHexen- und Magieprozesse im Kirchen-
staat wÃ¤hrend des 19. Jahrhundertsâ dar. Wurde die
pÃ¤pstliche Inquisition in Italien spÃ¤testensmit den na-
poleonischen Kriegen abgeschafft, konnte sie sich im Zu-
ge der Restauration im Kirchenstaat regenerieren und bis
zu dessen Ende 1861/70 halten. Als Ursachen fÃ¼r die
Ahndung weiÃer und schwarzer Magie sind das Festhal-
ten der katholischen Kirche an derMÃ¶glichkeit vonHe-
xerei und Teufelspakt zu nennen. Des Weiteren fÃ¼hrte
Decker die â wegen der relativ fairen Prozesse â fehlen-
de schockierende Erfahrung von Folter- und Gewaltex-
zessen an. Die Delikttypen des 18. Jahrhunderts: âblas-
phemiaâ, âsollicitationesâ, âpropositiones haereticalesâ,
âpolygamiaâ, âsuperstitioâ und âmaleficiumâ, wurden
unter dem Eindruck der italienischen Nationalbewegung
durch die ZugehÃ¶rigkeit zu der âsecta carbonariorumâ
oder der âsecta liberaliumâ erweitert.

3. Sektion: Deutschsprachige LÃ¤nder

Zu einer Sektion Ã¼ber letzte einzelne Hexenver-
folgungen lassen sich die folgenden VortrÃ¤ge zusam-
menfassen. Erika MÃ¼nster-SchrÃ¶er (Ratingen) stell-
te den letzten Hexenprozess am Niederrhein vor, der
zugleich der erste in der Region seit etwa 200 Jahren
war: âTÃ¶dliche Gelehrsamkeit. Ein Richter, seine Kar-
riere und seine Opfer: der DÃ¼sseldorfer Hexenprozess
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1737/38â. Zwei Frauen wurden unter dem Vorwurf, He-
xen zu sein, Devotionalien gefÃ¤lscht und Wunder vor-
getÃ¤uscht zu haben, die Teufelsbuhlschaft eingegangen
zu sein und sich der Tierverwandlung und der Hostien-
schÃ¤ndung schuldig gemacht zu haben, mit dem Tod
durch Verbrennung bestraft. In der BegrÃ¼ndung wur-
den mehr als 30 fÃ¼hrende DÃ¤monologen und Juristen
aufgefÃ¼hrt. Zusammenfassend lassen sich als GrÃ¼nde
dieses sowohl zeitlich als auch Ã¶rtlich isolierten He-
xenprozesses und der Hinrichtung der beiden Frauen fol-
gende fÃ¼nf Faktoren nennen: die BefÃ¼rwortung der
Hexenverfolgung und Untermauerung auf wissenschaft-
licher Basis, die strikte Ablehnung aufgeklÃ¤rter Verfol-
gungsgegner, StrafverschÃ¤rfung als MaÃnahme des ab-
solutistischen Staates, Rekatholisierungsabsichten und in
starkem MaÃe auch persÃ¶nliche KarrieregrÃ¼nde des
Amtsrichters.

Johannes Dillinger (Trier) sprach in seinem Vor-
trag âVon der Giftmischerin zur Hexe: der Prozess ge-
gen Katharina Reitterin aus Eglofs 1743â Ã¼ber ei-
nen spÃ¤ten Prozess im AllgÃ¤u. ZunÃ¤chst als Gift-
mÃ¶rderin angeklagt, gestand Katharina Reitterin oh-
ne Ã¤uÃeren Druck die Teufelsbuhlschaft und legte
ein vollstÃ¤ndiges HexengestÃ¤ndnis ab. Es lÃ¤sst sich
zeigen, dass die Deutungskategorie âHexereiâ in der
BevÃ¶lkerung immer noch akzeptiert war. SchlieÃlich
wurde ein Rechtsgutachten angefordert, welches auf-
grund des GestÃ¤ndnisses die Todesstrafe empfahl.

Ebenfalls durch Selbstbezichtigung wurde âder letz-
te Hexenprozess im Reich: der Fall der Anna Maria
SchwÃ¤gelin 1775 in der FÃ¼rstabtei Kemptenâ aus-
gelÃ¶st. Durch mehrere SchicksalsschlÃ¤ge hatte sich
bei Anna Maria SchwÃ¤gelin die Vorstellung entwickelt,
einen Pakt und sexuellen Kontakt mit dem Teufel ge-
habt zu haben. Da sie mehrfach selbst Ã¼ber diese Ein-
bildung sprach, kam der Fall dem Landrichter zu Oh-
ren. SchwÃ¤gelin wiederholte freiwillig, ohne jeglichen
Druck, den Pakt und die Teufelsbuhlschaft. Wolfgang
Petz (Kempten) konnte durch das Auffinden der fÃ¼r
verschollen gehaltenen Prozessakten nachweisen, dass
die Angeklagte nicht, wie bisher angenommen, hinge-
richtet, sondern das Todesurteil suspendiert wurde.

Klaus Graf (Freiburg i.Br.) berichtete Ã¼ber die wohl
letzte Hinrichtung einer âHexeâ im heutigen Baden-
WÃ¼rttemberg: den âEndinger Hexenprozess gegen An-
na Trutt von 1751â. Anna Trutt wurde zunÃ¤chst wegen
des Vorwurfs, einen verheerenden Brand in Endingen ge-
legt zu haben, verhaftet. Unter Folter gestand sie aller-
dings, dass sie eine Hexe sei, einen Teufelspakt geschlos-

sen und das Feuer absichtlich gelegt habe. Aufgrund die-
ser Aussagen wurde sie am 24. April 1751 vor einer riesi-
gen Zuschauermenge erdrosselt und dann auf dem Schei-
terhaufen verbrannt. In den Gerichtsprotokollen findet
sich die vorsichtige Begriffswahl âveneficiumâ, was so-
wohl Hexerei als auch Giftmischerei bedeuten konnte.

âHexenjagd am Alpenrand: die Verfolgungen in der
Innerschweiz 1670â1754â war Gegenstand des Vortrags
von Philippe Bart (ZÃ¼rich). Vor diesem Zeitraum folg-
te die schweizerische Hexenverfolgung dem mitteleu-
ropÃ¤ischen Verfolgungszyklus mit drei Wellen, danach
fanden in der Innerschweiz keine Massenprozesse mehr
statt. Nach gut einem halben Jahrhundert ohne Hexen-
verfolgungen kam es 1737 im Stand Zug aufgrund einer
Selbstanzeige der 16jÃ¤hrigen Katharina Kalbacher, die
auch andere Personen der Hexerei bezichtigte, zu einer
letzten Hexenverfolgung, in deren Verlauf acht Personen
ihr Leben verloren. Angetrieben durch immer neue An-
schuldigungen weiteten sich die Verfolgungen von Zug
auf die benachbarten StÃ¤nde Luzern und Obwalden aus.
Allerdings hielt sich die Obrigkeit in diesen StÃ¤nden
zurÃ¼ck und lieÃ die Angelegenheit nach einigen Ver-
hÃ¶ren ruhen, sodass sich festhalten lÃ¤sst, dass hier
im 18. Jahrhundert der Ausgang der Verfahren stark von
den obrigkeitlichen Vertretern abhÃ¤ngig war, welche
die Prozesse fÃ¼hrten.

Sieben Frauen fielen den âspÃ¤ten Hexenprozessen
in der Reichsabtei Marchtal 1745â1757â zum Opfer. Wie
Constanze StÃ¶rk-Biber (TÃ¼bingen) darlegen konnte,
ging die Initiative vom lokalen Verfolgungseifer des Dor-
fes Allenhausen aus. Das Deutungsmuster Hexerei dien-
te hier den betroffenen Bauern grundsÃ¤tzlich als In-
terpretationsfolie fÃ¼r verschiedene SchadensfÃ¤lle. In
den Ã¼berlieferten Gutachten zu den Prozessen zeigen
sich Versuche, die Existenz von Hexerei nachzuweisen.
Die Argumentation in Bezug auf Hexenprozesse hatte in
Gutachten aus den Jahren 1745â1747 bei den Maximen
der Peinlichen Halsgerichtsordnung begonnen und en-
dete schlieÃlich bei der ânatÃ¼rlichen Vernunftâ zur Er-
klÃ¤rung der Existenz von Hexen als evidentem Paradig-
ma. Die Beendigung der Hexenprozesse inMarchtal kann
letzten Endes auf zwei Momente zurÃ¼ckgefÃ¼hrt wer-
den: zum einen auf den inhaltlichen Bruch mit der magi-
schen Sinnwelt durch die Dorfelite aus Alleshausen und
zum anderen durch juristische Kritik der zwei Gutachten
aus dem Jahre 1757, durch die fassbar wird, dass die Ju-
risten Hexerei nicht mehr als Option im Kanon strafbarer
Delikte wahrnahmen.

4. Sektion: Debatten
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Mit dem Zusammenhang zwischen âEnlightenment
and Witchcraftâ beschÃ¤ftigte sich Dries Vanysacker
(Leuven). Obwohl im Zeitalter der AufklÃ¤rungmit einer
groÃen intellektuellen Bewegung die Existenz des Teu-
fels und dadurch auch die Existenz der Hexen in Frage
gestellt wurden und Hexerei als vulgÃ¤re Ansicht, her-
vorgebracht durch Ignoranz und LeichtglÃ¤ubigkeit, be-
trachtet wurde, wies Vanysacker darauf hin, dass auch
das Zeitalter der AufklÃ¤rung weit davon entfernt war,
als frei von Hexereivorstellungen gelten zu kÃ¶nnen.
Es leitete zwar das Ende der groÃen Hexenverfolgun-
gen und die Dekriminalisierung der Hexerei ein (dies im
grÃ¶Ãeren Zusammenhang eines Wandels der juristi-
schen Geisteshaltung), aber die aufgeklÃ¤rten und ge-
bildeten Katholiken und Protestanten hatten nach wie
vor mit dem Gedanken, dass die Existenz des Teufels
auf gÃ¶ttliche Vorsehung zurÃ¼ckzufÃ¼hren sei, zu
kÃ¤mpfen. Ein Dilemma, das sich bis heute in unse-
rer âsupermodernisiertenâ europÃ¤ischen Gesellschaft
gehalten hat. Obwohl der Glaube an Hexen mittler-
weile weitgehend verschwunden zu sein scheint, blieb
der Glaube an Ã¼bernatÃ¼rliche KrÃ¤fte, ob gut oder
bÃ¶se, erhalten.

H. C. ErikMidelfort (Charlottesville/VA) stellte in sei-
nem Vortrag âJohann Joseph Gassner und die Moderni-
sierung der teuflischen Besessenheitâ einen Mann vor,
der mit zur âEntzauberung der Besessenheitâ beitrug.
Gassner (geboren 1727) begann mit Exorzismen Teu-
felsbesessenheit zu heilen. Sprach er 1773 noch davon,
dass Hexerei oder Schadenzauber KrankÂ¬heiten ver-
ursachen kÃ¶nnten, nahm er seit 1774 davon Abstand.
Indem er feststellte, dass der Teufel und seine Besitzun-
gen in einer modernen Welt nur ohne die schwindende
SchlagÂ¬kraft des Zaubers Ã¼berleben kÃ¶nnten, be-
jahte er zwar die trÃ¼gerischen Handlungen des Teufels;
die Kraft und Verantwortlichkeit einer Hexe oder eines
Zauberers bestritt er aber. Somit wurde der traditionelle
Zusammenhang zwischen Teufelsbesessenheit und He-
xerei gelÃ¶st.

Eine Ã¼ber die âAufarbeitung der Hexereivor-
stellungen im Strafrecht um 1800â hinausgehende
Ã¼bergreifende juristische Betrachtung der Hexenpro-
zesse und ihrer Voraussetzungen lieferteWolfgang Schild

(Bielefeld). Anhand einzelner RechtsfÃ¤lle und unter
BerÃ¼cksichtigung der Rechtsquellen der jeweiligen Zeit
sowie ihres Einflussgebiets konnte er einen komplexen
rechtsgeschichtlichen Ãberblick vor Augen stellen.

Der Titel âSpÃ¤te Hexenprozesseâ impliziert ein En-
de der Hexenverfolgungen, was â wie die Tagung deut-
lich zeigte â so nur fÃ¼r den europÃ¤ischen Raum Gel-
tung hat. Weltweit kann man dagegen eine neue Dimen-
sion der Hexenverfolgungen erkennen, die mit den eu-
ropÃ¤ischen Verfolgungen der FrÃ¼hen Neuzeit nur be-
dingt etwas gemein hat, vielmehr von der eigenen Ge-
schichte und Kultur beeinflusst ist. So stellt sich nun die
Frage, ob sich dasWort âHexereiâ auf diese PhÃ¤nomene
Ã¼bertragen lÃ¤sst und obmit einemWort alle seine un-
terschiedlichen Bedeutungen gefasst werden kÃ¶nnen.
Um interkulturelle Vergleiche anstellen zu kÃ¶nnen,
muss zunÃ¤chst geklÃ¤rt werden, was eine âHexeâ im
engeren Sinn eigentlich ist. FÃ¼r die weitere Handha-
bung des Hexereibegriffs einigte man sich darauf, ihn
als historischen Begriff zu verstehen, um dann mit die-
ser Definition einen interkulturellen Vergleich anstellen
zu kÃ¶nnen.

Ein Tagungsband ist in Vorbereitung. Es ist zu hoffen,
dass dafÃ¼r auch die drei BeitrÃ¤ge zur VerfÃ¼gung ge-
stellt werden, die bedauerlicherweise ausfallen mussten:
Ãber âdenWeg von den âweisen Frauenâ zu denGeburts-
helferinnen: Hexenglaube und medizinisches Wissen um
Geburtswesen im Ungarn des 18. Jahrhundertsâ wollte
Lilla KrÃ¡sz (Budapest) sprechen, Hubert Giger (Chur)
Ã¼ber âdie letzten Hexenprozesse in GraubÃ¼nden im
18. Jahrhundertâ und Walter Hauser (ZÃ¼rich) Ã¼ber
âden Hexenprozess gegen Anna GÃ¶ldi im Jahr 1782 in
der Beurteilung der Zeitgenossenâ.

Das Buch soll in der Reihe âHexenforschungâ er-
scheinen. Der bisher letzte Band dieser Reihe (Bd. 9:
âDÃ¤monische Besessenheit. Zur Interpretation eines
kulturhistorischen PhÃ¤nomensâ) wurde in Weingarten
im Rahmen eines festlichen Abends vorgestellt. Anlass
fÃ¼r die kleine Feier gab ein âArbeitsjubilÃ¤umâ: 20 Jah-
re zuvor, im April 1985, war von einer Akademietagung
am selben Ort der Impuls zur GrÃ¼ndung des Arbeits-
kreises InterdisziplinÃ¤re Hexenforschung (AKIH) aus-
gegangen.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
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